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Neue Meilensteine in der Bankenvergütung – Standortbestimmung und Ausblick 

Der Fackelzug zur Regulierung der Finanzmärkte und ihrer Spieler hält nun bereits seit 2009 an. Die 
Bewertung des Erreichten bleibt weiter schwierig, da zentrale Regulierungsinitiativen nach wie vor in 
der politischen Beschlussfassung und nicht in der Anwendung sind. Einig sind sich Gesetzgeber und 
Aufsicht jedoch darin, dass die Bankenvergütung weiterhin ein wichtiges Handlungsfeld bleiben soll.  

Für 2016 sind weitere inhaltliche Schärfungen der regulatorischen Anforderungen und zusätzliche Auf-
lagen bei deren Umsetzung geplant. Nicht nur die Banken sehen anstehenden Neuerungen aus EBA-
Vorgaben und einer Novellierung der Instituts-Vergütungsverordnung entgegen. Auch die Vergütungs-
systeme der Investmentgesellschaften sind im neuen Jahr Gegenstand von Neuerungen im Kapitalan-
lagegesetzbuch und begleitenden ESMA-Regelungen.  

Die Aufsicht selbst hat sich neu formiert: EZB und Bundesbank arbeiten weiter daran, arbeitsfähig zu 
werden und ihre gemeinsame Arbeitsteilung zu optimieren. Die Praxis offenbart währenddessen im-
mer wieder handfeste Mängel in der Konsistenz von EU- und nationalen Regelwerken. Aktuelles Bei-
spiel ist die gerade zu Ende gegangene Berichtssaison, in der erstmals die neuen Offenlegungsanfor-
derungen für die Vergütungssysteme umzusetzen waren.  

Die Ethik der Banken in ihrem Geschäftsgebaren ist weiterhin ein Diskussionsthema auf höchster Auf-
sichtsebene. Immer lauter wird der Ruf nach der Flankierung der umfangreichen aufsichts- und auch 
strafrechtlichen Rahmenbedingungen durch einen freiwilligen "Banker´s Code of Conduct", zu dem 
sich die Institute verpflichten sollen. 

Also, auch 2016 wir mit Sicherheit wieder ein Jahr großer Veränderungen für die Vergütung in Finanz-
unternehmen.  
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 Wandel in der Aufsichtspraxis  

Die Deutsche Bundesbank übt in Abstimmung 
mit der BaFin die operative Aufsicht über die 
Banken in Deutschland aus. Seit dem Start der 
einheitlichen europäischen Bankenaufsicht ste-
hen insgesamt 123 Institute in der EU (darunter 
immerhin 21 deutsche Institute) unter der direk-
ten Aufsicht der EZB, die zudem noch weitere 
Grundsatzbefugnisse für alle anderen Institute 
hat (z. B. Zulassung von Banken, Erwerb und 
Veräußerung von bestimmten Beteiligungen, 
Übernahme der direkten Aufsicht über einzelne 
weniger bedeutende Institute).  

Für Reinert Nicolas von der Deutsche Bundes-
bank ist die geschaffene europäische Banken-
aufsicht (Single Supervisory Mechanism) bislang 
wie ein Start Up-Unternehmen unterwegs, das 
zu Beginn undurchsichtige Zuständigkeiten und 
organisatorische Optimierungen zu meistern 
hat. Geringe Auswirkungen sieht Nicolas für die 
kleineren und mittleren Institute, die nicht der 
EZB-Aufsicht unterliegen. Hier erfolgen die Prü-
fungen weiter durch die Deutsche Bundesbank 
und im Auftrag der BaFin. Laut Thomas Happel 
von der BaFin verfügt jedoch seine Behörde über 
zu knappe Kapazitäten, um sich wirklich den 
spezifischen Fragestellungen der kleineren Insti-
tute im Einzelfall widmen zu können. Dies sei vor 
allem auch durch die Belastungen aus dem stär-
ker quantitativ orientierten Prüfungsansatz der 
EZB sowie die zahlreichen Anfragen und Erhe-
bungen des SMM an die deutschen Aufseher 
verursacht.  

Für Ignazio Angeloni (Mitglied im obersten Auf-
sichtsgremium der europäischen Bankenauf-
sicht) steht aber nicht nur die Optimierung von 
Zuständigkeiten und Abstimmungen im Vorder-
grund sondern ebenso die Harmonisierung der 
aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen, die 
Gegenstand des Aufsichtsprozesses sind. Hierzu 
sollen bis Mitte 2016 die rund 160 Optionen und 
nationalen Ermessensspielräume aus der Eigen-
kapitalrichtlinie auf den Prüfstand kommen. 
Wie durch eine stärkere Harmonisierung Frei-
räume für die unter dem SSM stehenden Groß-
banken geschaffen werden können bleibt un-
klar.  

Klar ist lediglich, dass die EZB-Mitarbeiter be-
reits jetzt unter der Arbeitslast stöhnen wie eine 
jüngst durchgeführte Mitarbeiterbefragung er-
geben hat. Deshalb wird die EZB wohl zu den bis-
herigen etwa 1.000 Mitarbeitern noch weitere 
260 einstellen.  

 EBA Working Programme für 2016 

Ende September 2015 hat die EBA ihr Arbeits-
programm für das kommende Jahre bekannt ge-
geben und damit die wesentlichen Zielsetzungen 
und geplanten Arbeitsergebnisse veröffentlicht. 
Ganz vorne bei den sage und schreibe 34 ver-
schiedenen Handlungsfeldern findet sich (gleich 
nach dem Regulierungsfeld Eigenkapital) das 
Thema Vergütungssysteme. Im Mittelpunkt 
steht die Umsetzung der wohl zum 1.Januar 
2016 in Kraft tretenden EBA Guidelines on sound 
remuneration policies and disclosures. Ein be-
sonderer Schwerpunkt in 2016 soll auch das Mo-
nitoring der von den Instituten eingesetzten Ver-
gütungsinstrumente sein (siehe Zulagen-Proble-
matik). Letztlich werden auch die unerledigten 
Hausaufgaben aus 2015 in das neue Jahr ver-
schoben: 

 Überarbeitung der Guidelines on internal 
governance (Art. 74 CRD) 

 Überarbeitung der Guidelines on the assess-
ment of the suitability of members of the 
management body and key function holders 
(Art. 91(12) CRD) 

 Veröffentlichung Benchmarking report on 
diversity practices (Art. 91(11) CRD) 

 Erarbeitung von Guidelines on the collection 
exercise of approved higher maximum ra-
tios for variable remuneration (Art. 94 (1gii) 
CRD) 

 Veröffentlichung Report on remuneration 
provisions for the commission (Art. 161(2) 
CRD) 

 Veröffentlichung Report on remuneration 
benchmarking and high earners data (Art. 
75(1) und (3) CRD) 

Da erscheint es durchaus nachvollziehbar, das 
Georg Fahrenschon, Präsident des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbands, unlängst ein 
„Sabbatical“ für Regulierer forderte. 
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 Novellierung der InstitutsVergV im Winds-
chatten der überarbeiteten EBA Guidelines 

Auf Grund der Ermächtigung in Art. 74 und 75 
CRD IV sowie Art. 450 CRR überarbeitet die EBA 
die bisherigen Guidelines zur Umsetzung der An-
gemessenheit der Vergütungssysteme in Ban-
ken. Die neuen EBA Guidelines on sound remu-
neration policies and disclosures lösen die bishe-
rigen CEBS Guidelines aus 2010 ab.  

Das ursprüngliche CEBS-Papier stellt für deut-
sche Institute (ebenso wie die neuen EBA Guide-
lines) kein unmittelbar anzuwendendes Recht 
dar. Dennoch hatte die BaFin dieses quasi durch 
die Hintertür verbindlich gemacht indem sie in 
ihrer Auslegungshilfe zur InstitutsVergV aus-
drücklich auf CEBS als Grundlage für ihre eige-
nen Prüfungshandlungen verwiesen hat. 

Inhaltlich übernehmen die neuen Guidelines, die 
bereits konsultiert wurden und nach dem avi-
sierten Fahrplan zum 01.Januar 2016 in Kraft 
treten sollen, eine Vielzahl der bereits im CEBS-
Papier geregelten Anforderungen an die Umset-
zung und ergänzen diese um neue Anforderun-
gen aus der zwischenzeitlich in Kraft getretenen 
CRD IV. Da die neuen Anforderungen aus CRD IV 
bereits von der Bundesregierung im Rahmen des 
CRD IV-Umsetzungsgesetzes vom 28.August 
2013 und durch die Novellierungen von KWG 
und InstitutsVergV umgesetzt wurden, stellt sich 
die Frage, was ist wirklich noch an Weiterungen 
in diesen Guidelines zu regeln? Neben Verschär-
fungen zu einzelnen Fragestellungen (z. B. Auf-
schiebungsfristen, Ausgestaltung von nachhalti-
gen Vergütungsinstrumenten) liegt der größte 
Sprengstoff in der veränderten Sicht der EBA auf 
das so genannte Proportionalitätsprinzip. Nach 
diesem Grundprinzip sollen Institute die regula-
torischen Anforderungen angepasst an ihre un-
ternehmensindividuellen Gegebenheiten umset-
zen können.  

Der deutsche Gesetzgeber hat dem Proportiona-
litätsprinzip bisher in doppelter Hinsicht Rech-
nung getragen. Durch die Abgrenzung der klei-
neren und mittleren Institute als so genannte 
nicht-bedeutende Institute werden diese von 
dem besonderen Schärfegrad in der Umsetzung 
(z. B. bei nachhaltigen Bemessungsgrundlagen 

und Auszahlungsmodellen, Bestellung eines Ver-
gütungsbeauftragten) verschont. Und selbst bei 
den großen Instituten, die typischerweise be-
deutend sind, werden wiederum nicht alle Mit-
arbeiter mit den verschärften Anforderungen 
konfrontiert sondern lediglich solche, die im 
Rahmen ihrer Aufgabenstellung Risiken für das 
Institut beeinflussen (Risk Taker). 

Die veränderte Sicht der EBA auf das Proportio-
nalitätsprinzip überrascht, da der textliche An-
knüpfungspunkt in Art. 92 (2) CRD IV den glei-
chen Wortlaut hat wie die korrespondierende 
Formulierung in der vorhergehenden CRD III. In 
seinem sehr beachteten Gutachten für den Spit-
zenverband der deutschen Kreditwirtschaft hat 
denn auch Dr. Gunnar Schuster von Freshfields 
Bruckhaus & Deringer den Finger deutlich in die 
Wunde gelegt. Das Vorgehen der EBA ist eindeu-
tig politisch motiviert und nicht wirklich durch 
das eigene Mandat gedeckt. Auch ein paralleler 
Blick auf die Schwesterorganisation der EBA, die 
European Securites and Markets Authority 
(ESMA), verstärkt diesen Eindruck. In ihrem ak-
tuellen Konsultationspapier zu den ESMA Guide-
lines on sound remuneration policies under        
UCITS Directive and AIFMD vom 23. Juli 2015 
(2015/ESMA/1172) bestätigt die ESMA quasi 
zeitgleich und ausdrücklich den Fortbestand des 
bisherigen Proportionalitätsverständnisses, das 
die EBA gerade zu Grabe tragen möchte. 

Auch das EU-Parlament scheint hier aufmerk-
sam geworden zu sein: Es bereitet einen Initia-
tivantrag vor, der die regelmäßige Überprüfung 
der Regulierungsvorgaben und eine Berichter-
stattung durch die EU-Kommission sowie die eu-
ropäischen Aufsichtsbehörden (EBA, ESMA und 
EIOPA) vorsieht. Dabei soll interessanterweise 
das besondere Augenmerk gerade auf der Frage 
liegen, ob das Proportionalitätsprinzip in ausrei-
chendem Masse insbesondere bei kleineren und 
mittleren Marktteilnehmern berücksichtigt 
wird.  

Gleichwohl, wenn die zahlreichen Eingaben im 
Konsultationsverfahren nicht zu einer Kurskor-
rektur beim final draft der neuen EBA Guidelines 
führen und der deutsche Gesetzgeber die Um-
setzung in der anstehenden Novelle der Insti-
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tutsVergV nicht abwenden kann, wird dies zu ei-
ner gravierenden Änderung im bisherigen Regu-
lierungsansatz für deutsche Institute führen. 
Kleinere und weniger komplexe Institute werden 
dann wohl nicht mehr die Umsetzung der beson-
deren Anforderungen abwenden können. Der 
deutsche Gesetzgeber ist hier offensichtlich auf-
merksam und wartet die finalen Guidelines ab 
bevor erste Referentenentwürfe für den Gesetz-
gebungsprozess erarbeitet werden. Einen kom-
munizierten Zeitplan gibt es derzeit wohl nicht, 
jedoch wird die erneute Novelle der Instituts-
VergV voraussichtlich im 1.Halbjahr 2016 den 
entsprechenden Gesetzgebungsprozess durch-
laufen und spätestens 2017 in der Vergütungs-
praxis Anwendung finden.  

 Die neue Publizität in der Bankenvergütung 
im Praxistest 

Nachdem der Gesetzgeber mit Wirkung zum 
01.Januar 2014 auch die Anforderungen an die 
Offenlegung zu den Vergütungssystemen novel-
liert hatte, setzt die aktuelle Berichtssaison erst-
mals die neuen Vorschriften um. Für den Groß-
teil der Institute in Deutschland, die typische Ein-
lagenkreditinstitute sind, sind die Offenlegungs-
vorschriften nunmehr unmittelbar in Art. 450 
der Capital Requirements Regulation (CRR) ge-
regelt. Nur für so genannte Nicht-CRR Institute 
(z. B. Leasing, Factoring) bestimmt die deutsche 
InstitutsVergV in § 16 Abs. 2 noch den Offenle-
gungsumfang. 

Wie auf anderen Regulierungsfeldern auch stößt 
die Praxis bei der Offenlegung auf handwerkli-
che Diskrepanzen bei den Regelungsgrundlagen, 
die die Umsetzung erschweren: Die Anforderun-
gen des Art. 450 CRR verlangen von den CRR In-
stituten streng genommen nur die Offenlegung 
von definierten qualitativen und quantitativen 
Angaben für Geschäftsleiter und weitere Risk 
Taker. Dies würde für große Institute, die nach 
der bisher geltenden Zweiteilung so genannte 
bedeutende Institute sind, eine deutliche Redu-
zierung des bisherigen Offenlegungsumfangs 
gegenüber der Alt-Regelung in § 8 der Instituts-
VergV von 2010 bedeuten. In der Konsequenz 
würden danach sogar nicht-bedeutende Insti-
tute keinerlei Offenlegung vorzunehmen haben, 
da diese – zumindest bislang – keine Risk Taker 

bestimmen müssen und somit auch keine kor-
respondierenden Vergütungsangaben veröf-
fentlichen können. Auch für diese Institute 
würde sich damit ein deutlicher Rückschritt hin-
sichtlich der gewollten Transparenz der Vergü-
tungssysteme gegenüber der früheren Regelung 
des § 7 InstitutsVergV (alt) ergeben. 

Dieses Ergebnis überrascht wohl auch die Auf-
sicht selbst, die sich diesem Vakuum bei den 
nächsten Renovierungen ihrer Regelwerke wid-
men will. Die Offenlegungspraxis der Institute in 
2015 (für das Vergütungsjahr 2014) ist nicht 
überraschend ein Spiegelbild der Verunsiche-
rung, die hieraus entsteht. Im Ergebnis gehen 
viele Institute bewusst über den formal beste-
henden Offenlegungsanspruch hinaus, um eine 
Mindest-Anschlussfähigkeit gegenüber den Ver-
öffentlichungen der Vorjahre zu gewährleisten – 
und wohl auch, um im nächsten Jahr nicht auf 
der Grundlage nachgebesserter Regelungen 
wieder zurück rudern zu müssen. Dies führt für 
die Adressaten der Offenlegung (Anteilseigner, 
Kunden, Aufsicht und Abschlussprüfer) zu einer 
heterogenen Gemengelage, die im Zweifel nur 
dort eine belastbare Transparenz bietet wo das 
offenlegende Institute über den gesetzlichen 
Mindestanspruch hinaus Angaben macht (z. B. 
zu den Vergütungssystemen der Nicht-Risk Ta-
ker im tariflichen und außertariflichen Bereich 
sowie den gewährten Gesamtvergütungen über 
alle Mitarbeitergruppen hinweg).  

Dass die Offenlegung zu den Vergütungssyste-
men für die Aufsicht weiter ein wichtiges Hand-
lungsfeld ist, zeigt sie durch die im letzten Jahr 
in Kraft getretenen EBA Guidelines zur Wesent-
lichkeit, zu Geschäftsgeheimnissen und vertrau-
lichen Informationen in der Offenlegung 
(EBA/GL)2014/14): Für die Umsetzung dieser 
Guidelines, die auch die Offenlegung zu den Ver-
gütungssystemen reglementiert, hat die BaFin 
in ihrem Rundschreiben 07/2015 Umsetzungs-
vorgaben beschrieben. Hiernach gelten jedoch 
sämtliche Erleichterungen, wonach von der Of-
fenlegung einer oder mehrerer Teile der gefor-
derten Informationen abgesehen wenn kann 
wenn diese nicht wesentlich oder als vertraulich 
einzustufen sind, nicht für die zu veröffentlichen-
den Informationen zu den Vergütungssystemen. 



compgovernance                 Regulatorik Newsletter Banken, Dezember 2015 

 

4 

 Der Ruf nach einem Code of Conduct für 
Banker wird lauter 

Nicht nur die Verwerfungen an den Finanzmärk-
ten und die Schieflagen einzelner Institute son-
dern vor allem auch die täglich durch die Presse 
gehenden Betrugs- und Manipulationsfälle be-
feuern die Rufe nach einem Kulturwandel im 
Banking . Nicht zuletzt die enorme Anzahl von 
Rechtsstreitigkeiten bietet für viele Experten 
eine deutliche Indikation für die notwendige 
Rückbesinnung auf die klassischen Werte tradi-
tioneller Banker.  

Hierbei geht es wohl um ein Handlungsfeld, das 
nur begrenzt mit formalen Regulierungsvorga-
ben bearbeitet werden kann. So fordert nicht 
nur Prof. Klaus J. Hopt vom Max-Planck-Institut 
für Privatrecht einen Bankenkodex, der in Ana-
logie zum Corporate Governance Kodex die 
„gute Unternehmensführung“ in Banken unter-
stützen soll. Dessen Grundprinzipien des ethi-
schen Verhaltens in der Finanzbranche würden 
früher ansetzen als die aufsichts- und strafrecht-
lichen Rahmenbedingungen und müssten von 
der Branche mitgetragen werden. Auch die G7-
Finanzminister und Notenbankgouverneure ha-
ben bei ihrem Treffen im Mai 2015 einen so ge-
nannten „Banker´s Code of Conduct“ als wün-
schenswert bezeichnet.  

Konkret hat daraufhin das Basel Committee on 
Banking Supervision (BCBS) bereits seine in 2010 
erstmals veröffentlichten Guidelines on corpo-
rate governance principles for banks überarbei-
tet: In den insgesamt 12 Grundsätzen werden 
Kriterien und Anforderungen definiert, die die 
Geschäftsleiter noch stärker in die Verantwor-
tung ziehen und die Risikokultur sowie das in-
terne Kontrollsystem weiter stärken. Dabei ste-
hen auch die Qualifikation von Mitgliedern der 
Aufsichts- und Leitungsgremien sowie die Ver-
gütungs- und Anreizsysteme im Fokus. Abzuwar-
ten bleibt, wie lange EU bzw. EBA benötigen 
werden, um sich dieses Themas anzunehmen – 
wahrscheinlich bereits in 2016 im Rahmen der 
avisierten Überarbeitung der EBA Guidelines on 
internal governance.  

 

 Auch für Investmentgesellschaften hält der 
Regulierungsdruck bei der Vergütung an 

Wie der Hauptgeschäftsführer des deutschen 
Fondsverbands BVI, Thomas Richter, gezählt 
hat, hat die Fondsbranche seit 2008 bereits über 
100 neue europäische und deutsche Rechtsvor-
schriften über sich ergehen lassen müssen.  

Auch hier geht die Reise weiter: Die Frage, inwie-
weit Asset Manager auch – und wenn ja unter 
welchen Voraussetzungen – systemrelevant 
sind, wird zwischen den internationalen Auf-
sichtsinstitutionen weiter erforscht und von den 
Marktteilnehmern im Ergebnis vehement ver-
neint. Auch die Pläne der EU-Kommission, die 
Verwahrstellen (Depotbanken) vom Fondsma-
nagement abzuspalten (Trennung von Verwal-
tung und Verwahrung der Fonds), die bis hin zu 
einer gesellschaftsrechtlichen Trennung von bei-
den gehen soll, beschäftigt die Branche. 

Mit der Europäischen Alternative Investment 
Funds Directive (AIFMD) und deren Umsetzung 
im Rahmen des deutschen Kapitalanlagegesetz-
buches (KAGB) wurden bislang im Wesentlichen 
die Vergütungssysteme von geschlossenen 
Fonds und Hedge Fonds (AIF) reglementiert. 
Auch wenn die regulatorischen Anforderungen 
an die Vergütungssysteme der AIFs denen der 
Banken durchaus ähnlich sind, unterscheiden sie 
sich bislang bei einzelnen Kernelementen durch-
aus deutlich:  

 Die geforderte Risk Taker-Identifizierung ist 
nicht nach den verschärften Regeln des EBA 
RTS durchzuführen sondern nach den allge-
meineren Bestimmungen der entsprechen-
den ESMA Guidelines.  

 Die Bonusobergrenze nach § 25 KWG i. V. § 
6 InstitutsVergV gilt nur für Banken und 
nicht für Investmentgesellschaften.  

 Letzteres gilt leider auch für die Freigrenze 
von 50.000 Euro bei der Aufschiebung der 
variablen Vergütung der Risk Taker, die die 
BaFin zwar den Banken aber nicht den In-
vestmentgesellschaften gewährt.  

 Die nachhaltige Vergütungskomponente in 
der Risk Taker-Vergütung ist bei Banken in 
aktien- oder schuldbasierter Form auszuge-
stalten während Investmentgesellschaften 
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auf die branchenübliche Langfristvergütung 
in Form von Co-Investments in den verwal-
teten Fonds zurückgreifen sollen.  

 Schließlich bestehen auch in der Governance 
Unterschiede: Während die Investmentun-
ternehmen durch das Inkrafttreten des Ka-
pitalanlagegesetzbuches (KAGB) erstmals 
einen die Geschäftsführung beratenden Ver-
gütungsausschuss einrichten müssen, ha-
ben die Banken diesen gerade erst zu Guns-
ten des auf der Ebene des Aufsichtsgremi-
ums angesiedelten Vergütungskontrollaus-
schuss abgeschafft.  

Mit der Richtlinie 2014/91/EU hat der Europäi-
sche Gesetzgeber bereits Mitte des vergange-
nen Jahres eine Ausweitung der vergütungsbe-
zogenen Vorschriften analog zu denen der         
AIFMD auf die offenen Wertpapierfonds 
(OGAW, Organismen für gemeinsame Anlage in 
Wertpapieren) beschlossen. Für die bis spätes-
tens März 2016 vorzunehmende Umsetzung in 
nationales Recht liegt ein Referentenentwurf 
(OGAW V-Umsetzungsgesetz) vor, der die ent-
sprechenden Anpassungen im Kapitalanalage-
gesetz (KAGB) vorbereitet. 

Auch die ESMA bereitet sich auf die Umsetzung 
der erweiterten Vergütungsregelungen vor. Be-
reits im Juli 2015 hatte sie in einem Konsultati-
onspapier die entsprechende Überarbeitung ih-
rer Guidelines on sound remuneration Policies 
vorgelegt (jetzt erweitert in der Anwendung auf 
AIFs und OGAWs). Positiv ist sicher zu bewerten, 
dass die Fondsbranche künftig über homogene 
Regelungen für ihre Vergütungssysteme verfü-
gen wird. Ob aber der ausdrückliche Arbeitsauf-
trag, sich auch mit der EBA hinsichtlich einer 
konsistenten Regelung für Banken und Invest-
mentgesellschaften abzustimmen, umgesetzt 
werden wird, ist wohl eher zu bezweifeln (siehe 
Diskrepanzen bei der Umsetzung des Proportio-
nalitätsprinzips). 

---------------------------------------- 
 

 

 

Über compgovernance  

Compensation Governance Werner Klein & 
Partner (compgovernance) ist eine unabhängige 
und inhabergeführte Unternehmensberatung 
mit Sitz in Düsseldorf. Der Schwerpunkt der Be-
ratungstätigkeit liegt im Performance und Com-
pensation Management von Banken und ande-
ren Finanzdienstleistern.  

Das unternehmerische Konzept beinhaltet die 
umfassende inhaltliche Fokussierung auf die re-
gulatorisch induzierten Handlungsfelder und die 
jederzeitige Unabhängigkeit in der Beratungsar-
beit. Die besondere Fachexpertise liegt in der 
Gestaltung von regulatorisch konformen Vergü-
tungssystemen und -prozessen unter Berück-
sichtigung der betriebs- und personalwirtschaft-
lichen Anforderungen des Unternehmens. 

Durch ihre langjährige Berufs- und Branchener-
fahrung sind die compgovernance-Berater be-
vorzugte Ansprechpartner für Mitglieder von 
Aufsichts- und Geschäftsführungsgremien so-
wie den Führungskräften und Experten in den 
Fachabteilungen der Unternehmen 

compgovernance-Berater sind Themenführer in 
aufsichtsrechtlichen Fragestellungen, die ihr Ex-
pertenwissen nicht nur bei der Durchführung 
von Beratungsprojekten zur Verfügung stellen 
sondern auch im Austausch mit Aufsicht, Litera-
tur und Fachpresse. 
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